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IM NAMEN DER REPUBLIK
gekürzte Ausfertigung

gemäß § 29 Abs. 5 iVm § 50 Abs. 2 VwGVG

Das Verwaltungsgericht Wien hat durch seine Richterin Mag. Gründel über die

Beschwerde des Herrn A. B. gegen das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt

Wien, Magistratisches Bezirksamt für den ... Bezirk, vom 27.05.2021, Zl. ...,

wegen Übertretung gemäß 1.    § 12 Abs. 2 erster Satz iVm § 12 Abs. 1 Z2 iVm §

14 3. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung (3. COVID-19-NotMV) iVm § 40 Abs.

2 Epidemiegesetz (EpiG) und 2.  § 12 Abs. 2 zweiter Satz iVm § 12 Abs. 1 Z2 iVm

§ 14 3. COVID-19-NotMV iVm § 40 Abs. 2 EpiG, nach Durchführung einer

öffentlichen mündlichen Verhandlung am 18.01.2022, zu Recht  e r k a n n t:

I. Gemäß § 50 VwGVG wird der Beschwerde Folge gegeben, das Straferkenntnis
aufgehoben und das Verfahren gemäß § 45 Abs. 1 Z 1 VStG eingestellt.

II. Der Beschwerdeführer hat gemäß § 52 Abs. 8 VwGVG keinen Beitrag zu den
Kosten des Beschwerdeverfahrens zu leisten.

III. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a Abs. 1 VwGG eine ordentliche
Revision an den Verwaltungsgerichtshof – soweit eine Revision nicht bereits nach
§ 25a Abs. 4 VwGG ausgeschlossen ist – nach Art. 133 Abs. 4 B-VG unzulässig.



Für die Einstellung nach § 45 Abs. 1 Z  VStG maßgebende Gründe:

Dem Bf wird gegenständlich sowohl die Unterschreitung des Mindestabstandes von

2 Metern gegenüber einer haushaltfremden Person als auch das Nichttragen eines

MNS zur Last gelegt.

Dem Beschwerdevorbingen kommt in mehrere Hinsicht Berechtigung zu: Das

anzeigenlegende Organ kann sich an den konkreten Vorfall nicht erinnern. In

Hinblick auf die Nichteinhaltung des Mindestabstandes ist jedoch das

gegenständliche Straferkenntnis nicht hinreichend konkret, um die Gefahr einer

Doppelbestrafung auszuschließen und die Verteidigungsrechte des Bf

entsprechend wahren zu können, da die Namhaftmachung einer konkreten Person

unterblieben ist, sodass nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann, ob es sich um

eine haushaltfremde Person handelt. Das Straferkenntnis entspricht daher nicht

dem Bestimmtheitsgebot § 44 a VStG. Ferner liegt gemäß § 15 Abs. 11 3. Covid-

19-Notmaßnahmenverodnung hinsichtlich des Bf ein Ausnahmetatbestand zur

Einhaltung eines Mindestabstandes aufgrund seiner erfolgten Genesung, deren

Nachweis dem Bf zweifelsfrei gelungen ist, vor.

Ebenso kann dem Beschwerdevorbingen, dass der Zweck entsprechender

Regelungen in der Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 Infektionen gelegen

ist, und aufgrund des Genesungsnachweises des Bf von ihm keine

epidemiologische Gefahr ausgegangen ist, nicht vollständig entgegengetreten

werden.

Da im konkreten die Tatbegehung durch den Bf schon nicht zweifelsfrei erwiesen

werden kann und zudem rechtliche Bedenken - wie oben ausgeführt – hinsichtlich

der Bestimmtheit des Straferkenntnisses sowie der Anwendbarkeit der

gegenständlichen Norm im konkreten Fall bestehen wird von der Fortführung des

Verfahrens abgesehen und die Einstellung verfügt, sodass die Einholung eines

ärztlichen Gutachtens zum Beweis dafür, dass von dem genesenen Bf zum

Tatzeitpunkt keine epidemiologische Gefahr ausgegangen ist, unterbleiben kann.



Der Entfall des Kostenbeitrages für den Beschwerdeverfahren ergibt sich aus der

angeführten gesetzlichen Bestimmung.

H i n w e i s

Gemäß § 29 Abs. 5 VwGVG, BGBl. I Nr. 33/2013, idF BGBl. I Nr. 24/2017, kann

das Erkenntnis in gekürzter Form ausgefertigt werden, wenn von den Parteien auf

die Revision beim Verwaltungsgerichtshof und die Beschwerde beim

Verfassungsgerichtshof verzichtet oder nicht binnen zwei Wochen nach Ausfolgung

bzw. Zustellung der Niederschrift gem. § 29 Abs. 2a VwGVG eine Ausfertigung des

Erkenntnisses gemäß § 29 Abs. 4 VwGVG von mindestens einem der hiezu

Berechtigten beantragt wird. Die gekürzte Ausfertigung hat den Spruch sowie

einen Hinweis auf den Verzicht oder darauf, dass eine Ausfertigung des

Erkenntnisses gemäß § 29 Abs. 4 VwGVG nicht beantragt wurde, zu enthalten.

Gemäß § 50 Abs. 2 VwGVG, BGBl. I Nr. 33/2013, idF BGBl. I Nr. 24/2017, hat die

gekürzte Ausfertigung des Erkenntnisses im Fall der Verhängung einer Strafe

überdies die als erwiesen angenommenen Tatsachen in gedrängter Darstellung

sowie die für die Strafbemessung maßgebenden Umstände in Schlagworten (Z 1),

im Fall des § 45 Abs. 1 VStG eine gedrängte Darstellung der dafür maßgebenden

Gründe (Z 2) zu enthalten.

Das Verwaltungsgericht Wien hat am 18.01.2022 in der gegenständlichen

Beschwerdesache eine öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt und

sodann das Erkenntnis mit den wesentlichen Entscheidungsgründen verkündet.

Die in der mündlichen Verhandlung angefertigte Niederschrift, welcher eine

Belehrung gemäß § 29 Abs. 2a VwGVG angeschlossen war, wurde dem

Beschwerdeführer unmittelbar ausgefolgt bzw. der belangten Behörde als

revisionslegitimierte Partei am 20.01.2022 zugestellt. Somit wurde die

Niederschrift sämtlichen zur Erhebung einer Revision beim Verwaltungsgerichtshof

oder einer Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof legitimierten Parteien und

Organen ausgefolgt oder zugestellt.



In derselben mündlichen Verhandlung gab der Beschwerdeführer seinen

ausdrücklichen Verzicht auf die Erhebung einer Revision an den

Verwaltungsgerichtshof und Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof zu

Protokoll.

Der Verzicht wurde durch eine/n berufsmäßige/n Parteienvertreter/in oder in

Beisein einer/eines solchen abgegeben.

Der Beschwerdeführer wurde zuvor über die Folgen des Verzichts belehrt.

Alle übrigen zur Erhebung einer Revision an den Verwaltungsgerichtshof oder

Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof legitimierten Parteien und Organe

haben innerhalb der gemäß § 29 Abs. 5 VwGVG normierten Frist von zwei Wochen

nach Ausfolgung oder Zustellung der Niederschrift keinen Antrag auf Ausfertigung

des Erkenntnisses gemäß § 29 Abs. 4 VwGVG gestellt.

Deshalb konnte das Erkenntnis gemäß § 29 Abs. 5 VwGVG gekürzt ausgefertigt

werden. Gegen diese gekürzte Ausfertigung des Erkenntnisses ist eine Revision an

den Verwaltungsgerichtshof gemäß § 25a Abs. 4a VwGG und/oder eine

Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof gemäß § 82 Abs. 3b VfGG nicht mehr

zulässig.
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